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1. Vorbemerkung 

In Anbetracht der dynamischen Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde Allers-

hausen sowie anhaltend steigender Kaufpreise für Wohnbaugrundstücke verfolgt 

die Gemeinde mit dem „Allershausener Modell“ zur Sozialen Bodennutzung das 

Ziel, Wohnungen für Personen aller Einkommensgruppen zu schaffen. Um diese 

Praxis fortzuführen, sollen mit dem Bebauungsplan die planungsrechtlichen Voraus-

setzungen für die Entwicklung eines weiteren Baugebiets geschaffen werden. An-

gestrebt wird eine Bebauung mit Einzel- und Doppelhäusern, Reihenhäusern sowie 

Geschosswohnungsbau. 

Integriert in das Baugebiet soll eine dreigruppige Kindertagesstätte errichtet werden. 

Diese dient neben der Deckung des ursächlichen Bedarfs durch das neue Wohnge-

biet auch als Ersatz für die bisher als Zwischenlösung in Containern untergebrachte 

Bestands-KiTa. 

Das Plangebiet befindet sich auf einer ebenen Fläche westlich der Jobsterstraße an 

der südlichen Ortseinfahrt zum Ort Allershausen. Der Geltungsbereich umfasst ein 

etwa 6,9 ha großes Gebiet auf den Grundstücken Fl.Nr. 737/8, 1257/6, 1275, 1276, 

1277/3, 1279, 1279/2, 1280/2, 1280/4, 1284, 1284/2, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 

1289/1 und 1290.  

2. Art und Weise der Berücksichtigung der Umweltbelange 

Es erfolgt eine Einstufung in eine dreiwertige Skala hoch – mäßig – gering. Die we-

sentlichen Auswirkungen des Baugebietes liegen in den Bereichen Boden (hier 

Auswirkungen auf die Bodenbeschaffenheit, die Untergrundverhältnisse, der hoch 

ertragreiche Boden). Die Auswirkungen auf dieses Schutzgut sind als hoch negativ 

zu werten, auch unter Berücksichtigung von Ausgleichs- und Minderungsmöglichkei-

ten. Der wesentliche Grund liegt in der Überbauung / Versiegelung / unterbauten 

Räumen (Tiefgaragen) und dem Verlust ertragreicher Böden.  
 

Schutz-
gut 

Bestand 
Aus-
gangs-
situa-tion 

Umweltauswir-
kungen in der 
Bauphase 

Umweltauswir-
kungen anlage- / 
betriebsbedingt 

Vermei-
dungs-
maßnah-
men 
(Festset-
zungen) 

Beurtei-
lung  

Arten 

und  

Lebens-
räume 

v.a. 

Ackerflä-

chen, 

wertvolle 

Lebens-

räume v. a. 

außerhalb 

an der 

Amper  

 

Verlust von 

Ackerflächen, 

temporäre Lärm- 

und  

Staubemmissio-

nen, Erschütte-

rungen, kleinflä-

chige Rodung der 

Baum-Strauch-

Hecke auf 68 m² 

v. a. Verlust arten- 
und strukturarmer 
landwirtschaftlicher 
Nutzflächen, knapp 
0,6 ha öffentliche 
Grünflächen 

öffentliches 

Grün knapp 

0,6 ha mit 70 

Bäumen und 

Hecken, je 

privater Par-

zelle ein 

Hausbaum 

(130 Stück 

gesamt), 

externer 

Ausgleich 2 

ha (Hutewei-

de) 

gering 
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Schutz-
gut 

Bestand 
Ausgangssitu-
ation 

Umweltauswir-
kungen in der 
Bauphase 

Umweltauswir-
kungen anlage- / 
betriebsbedingt 

Vermeidungs-
maßnahmen 
(Festsetzun-
gen) 

Beurtei-
lung  

Boden v. a. Braunerde 

aus Lehmlössen, 

ertragreiche 

Böden, Kiese und 

Sande (Nieder-

trassenschotter) 

 

Verdichtung durch 
Baufahrzeuge, 
Abgrabungen und 
Aufschüttungen 

Abgrabung und 
Aufschüttung, 
großflächige Ver-
siegelung, Verlust 
der Bodenfunktionen 
und ertragreicher 
Ackerstandorte 

wasserdurchläs-
sige Beläge bei 
untergeordneten 
Verkehrsflächen, 
Garagenzufahr-
ten, private Er-
schlie-
ßungsflächen 
und Stellplätze 

hoch  

Fläche, 
Nach-
haltig-
keit 

unversiegelte 
landwirtschaftli-
che Nutzfläche 

Abgrabungen und 
Versiegelung 

Abgrabungen und 

Versiegelung,  

Gesamtkonzept 
Wärmenetzsysteme 
4.0 aus regenerati-
ven Energien,  
Einschränkung der 
Verwendung fester 
und flüssiger 
Brennstoffe 

flächensparende 
verdichtete 
Bauweise, v. a. 
Ge-
schosswoh-
nungsbau im 
Westen, starke 
Einschränkung 
der möglichen 
Verwendung 
fester und 
flüssiger 
Brennstoffe 

mäßig 
 

Wasser Grundwasserflur-

abstand 4-5 m 

Abgrabungen und 
Versiegelung 

Versiegelung, 
gedrosselte Ober-
flächenwasserablei-
tung, geschlossene 
Grasnarbe auf ca. 
0,6 ha, Versickerung 
über belebte Boden-
zone 

gezielte 
Rückhaltung des 
Oberflächen-
wassers durch 
Retentionszis-
ternen, wasser-
durchlässige 
Beläge bei 
Vorzonen 

gering 

Klima 

und Luft, 

Folgen 
des 
Klima-
wandels 

v. a. landwirt-
schaftliche 
Nutzfläche ohne 
dauerhaften 
Bewuchs, 
Kaltluftsammel-
gebiet 

Staub- und 
Schadstoffeinträge 
durch Baufahrzeuge 
und Bautätigkeit 

geringfügige 

Aufheizung durch 

versiegelte 

Erschließungsflä-

chen, Baumpflan-

zungen,  

klimafreundliches 
Konzept Wärme-
netzsysteme 4.0 aus 
regenerativen 
Energien, Ein-
schränkung der 
Verwendung fester 
und flüssiger 
Brennstoffe 

Erhalt von 

Gehölzen und 

Nachpflanzun-

gen, Neupflan-

zung von 200 

Bäumen, 

interne 

Grünfläche 

knapp 0,6 ha 

öffentliches 

Grün, Hecken, 

 

Festsetzung zur  
eingeschränkten 
Verwendung 
fester und 
flüssiger 
Brennstoffe 

gering 
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Schutz-
gut 

Bestand 
Ausgangs-
situation 

Umweltauswir-
kungen in der 
Bauphase 

Umweltauswir-
kungen anlage- 
/ betriebsbe-
dingt 

Vermeidungs-
maßnahmen 
(Festsetzun-
gen) 

Beurtei-
lung  

Land-
schafts-
bild 

ebenes Gelände, 
Lage im Ampertal, 
regionaler 
Grünzug  tangiert 
kleinflächig das 
Gebiet  
(50 m) 

Verlust des 
natürlichen 
Geländeverlaufs, 
Baustellenbetrieb / 
Lärm 

 

Bebauung in 

Ortsrandlage auf 

Ackerflächen,  

Abgrabungen und 
Aufschüttungen 

klare Struktur 
durch Beschrän-
kung der 
Wandhöhen, 
Straßen- und 
Haus-bäume, 
öffentliches Grün ( 
interner Grünzug 
und Ortsrandein-
grünung im 
Westen) 

gering 

Kulturel-
les Erbe 
und 
Sachgüter 

Blickbeziehung 

lediglich unterge-

ordnet zur Kirche 

St. Joseph,  

Bodendenkmal 
südöstlich 

Erschütterungen,  

denkmalschutz-
rechtliche 
Erlaubnis 
erforderlich 

geringfügige 
Beeinträchtigung 
von Blick-
beziehungen zur 
Kirche St. Joseph, 
der Ortsmitte oder 
in die freie 
Landschaft im 
Osten 

sicherer Übergang 
über die 
Jobsterstraße zur 
geplanten 
Kindertagesstätte 

gering 

Mensch, 
Wohnum-
feld, Lärm, 
Verkehr 

Wohngebiet im 

Norden, sehr gute 

überörtliche 

Anbindung, aktiver 

landwirtschaft-

licher Betrieb 

außerhalb im Sü-

den (200 m, 

Tierhaltung) 

Staub- und 

Lärmemissionen, 

Erschütterungen, 

neue Straßenan-

schlüsse, 

Verkehrsbelastung 

durch Baustellen-

verkehre 

nennenswerte 
Erhöhung der 
Lärmemissionen 
durch Ziel- und 
Quellverkehr, 
sicherer Übergang 
zur neuen 
Kindertagesstätte 
sowie für 
Fußgänger, 
Verkehrsberuhi-
gung der 
Jobsterstraße 

 

„passive“, 

bauliche 

Schallschutzmaß-

nahmen 

zwingend, 

sicherer Übergang 
über die 
Jobsterstraße zur 
geplanten Kinder-
tagesstätte, 
Verkehrsberuhi-
gung in Jobster-
straße 

mäßig 

Abfälle 

und 

Abwässer 

Ausbringen von 

Dünger und 

Pflanzenschutz-

mitteln 

temporäre 

Lagerung auf 

Baustelle 

Hausabfälle, 

Hausabwässer 

(Trennsystem) 

Retentionszister-
nen, Dachbegrü-
nung auf Garagen 
erwünscht 

gering 

Sicher-

heits- 

be-
trachtung 
(schwere 
Unfälle u. 
Katastro-
phen) 

Lage nahe der 

Autobahn A 9 

Unfälle während 

Bauphase (z. B. 

mit Baufahrzeu-

gen) 

--- --- gering 

eingesetz-

te 

Techniken  

und Stoffe 

landwirtschaftliche 

Geräte  

(z. B. Traktoren) 

handelsübliche Bautech- 

niken, Passivhäuser,  

Wärmedämmung 

u.v.m. 

Gesamtkonzept 

Wärmenetzsyste-

me 4.0 (Kollek-

toren, Erdwärme, 

Hackschnitzel-

BHKW, Nah 

wärmenetz) 

--- gering 

 

Die Schutzgüter Fläche und Mensch werden als mäßig eingestuft. Dies beruht auf der 

Großflächigkeit des Wohngebietes (trotz Minimierungsmaßnahmen, wie den Tiefgaragen) 

und auf den zwingend erforderlichen Schallschutz.-Festsetzungen.  
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Das Schutzgut Landschaft ist trotz der Großflächigkeit gering beeinträchtigt. Auf 

der Bebauungsplanebene ist die Vorbelastung durch die Autobahn A 9 entschei-

dend.  

 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Arten und Lebensräume (= Wildpflanzen 

bzw. Wildtiere und ihre Lebensräume) werden als gering beurteilt. Das Planungs-

gebiet selbst enthält keine floristisch bedeutsamen Landschaftselemente. Das Pla-

nungsgebiet stellt einen kaum strukturreichen Teillebensraum / Wanderungskorridor 

für Tiere dar, der nur durch die nahe gelegenen weiteren Gehölzbestände im Um-

feld und den außerhalb angrenzenden Laimach (Graben) und den Allershausener 

Weiher einen gewissen Wert erhält. Durch grünordnerische Festsetzungen werden 

Gehölzstrukturen neu geschaffen, z. B. 200 Großbäume. Für die Tierwelt werden 

diese leistungsfähigen Vernetzungsstrukturen am Damm im Süden weitestgehend 

erhalten. Das FFH-Gebiet Ampertal Nr. 7635-301 umfasst einen „teilweise naturna-

her Flußlauf (Seeausflußtyp) mit begleitenden Auwäldern, Altwassern, Feucht- und 

Stromtal-Streuwiesen und Magerrasen, überragende Lebensraumtypen- und Arten-

austattung im Naturraum Unterbayerisches Hügelland“ (LfU, Gebietsrecherche onli-

ne, Stand 2016) und befindet sich in 350 m Entfernung zum Geltungsbereich. Nähe-

res ist dem Umweltbericht unter Punkt 5.1 zu entnehmen.  

Auswirkungen auf die Biodiversität sind somit nicht zu erwarten. 

 

Alle sonstigen Schutzgüter einschließlich der Belange des Trinkwasserschutzes, 

der Belange des Grundwasserschutzes und zum Gesichtspunkt Klima und Luft, für 

die faktische oder potenzielle Auswirkungen der Bauleitplanung nicht gänzlich aus-

zuschließen sind, sowie amtliche Pläne und Programme werden nur gering bzw. 

sehr gering von den Bauleitplanungen betroffen. Die betreffenden Auswirkungen 

der jeweiligen Bauleitplanung sind daher als unkritisch zu beurteilen. 

Besondere kumulative negative Wirkungen des Standortes in Bezug auf die im 

Raum gegebenen Vorbelastungen durch die vorhandenen Verkehrs-Trasse (Auto-

bahn A 9), die Ackerflächen und die Gehöfte mit Tierhaltung, v. a. durch Lärm und 

weitere Immissionen sowie besondere Wechselwirkungen, die nicht bereits mit der 

Untersuchung der einzelnen Schutzgüter erfasst wurden, haben sich nicht ergeben. 

 

Unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf alle Schutzgüter und der gegebenen 

Ausgleichsmöglichkeiten sind die Auswirkungen durch Darstellungen und die Fest-

setzungen im Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan Allgemeines 

Wohngebiet „Eggenberger Feld Süd“ der Gemeinde Allershausen insgesamt 

als gering und die geplanten Maßnahmen als umweltverträglich einzustufen.  

 

Der Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan Allgemeines Wohngebiet 

„Eggenberger Feld Süd“ der Gemeinde Allershausen wurde einer Umweltprüfung 

nach § 2a BauGB gemäß der in § 1 Abs. 6 Satz 7 BauGB aufgeführten Schutzgüter 

und Kriterien unterzogen. Die Festsetzungen im Bebauungsplan mit integriertem 

Grünordnungsplan wurden im Einzelnen bezüglich ihrer Auswirkungen auf die Um-

welt beurteilt. Die Ergebnisse sind im vorliegenden Umweltbericht enthalten. Es 

wurden, insgesamt betrachtet, keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 

festgestellt. 

Insgesamt ist die Bauleitplanung am vorgesehenen Standort aufgrund des Untersu-

chungsrahmens des Umweltberichts als umweltverträglich zu beurteilen. 

- Die entstehenden Eingriffe in Natur und Landschaft sind auszugleichen. 
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- Die Gestaltung der baulichen Anlagen ist möglichst landschaftsverträglich 

auszuführen. 

- Die Gebäude, Anlagen, Betriebseinrichtungen sowie Ver- und Entsorgungs-

einrichtungen und straßenseitige Erschließungen sind so zu bauen und zu be-

treiben, dass vermeidbare Belastungen des Wohnumfeldes und der Umwelt 

unterbleiben. 

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen durch die Festsetzungen im Bebau-

ungs- und Grünordnungsplan Allgemeines Wohngebiet „Eggenberger Feld Süd“ der 

Gemeinde Allershausen sind unter diesen Bedingungen nicht gegeben. 

3. Ergebnisse der Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden 

Es wurde ein Regelverfahren gemäß der §§ 3 und 4 BauGB durchgeführt.  

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans wurde gleichzeitig die 12. Änderung des 

Flächennutzungsplans gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren durchgeführt.  

 Von Seiten des Landratsamts Freising, Immissionsschutzbehörde, wurden Hin-

weise auf verschiedene Immissionsquellen im Umfeld des Plangebiets, insbe-

sondere die westlich verlaufende Autobahn A9, vorgebracht und Empfehlungen 

zum Immissionsschutz gegeben. Im Bebauungsplan wird dies u.a. durch eine 

abschirmende Wirkung der Geschosswohnungsbauten im Westen in Verbindung 

mit nach Osten orientierten Aufenthaltsbereichen (Dachterrassen) berücksich-

tigt.  

 Aufgrund des Hinweises der Unteren Naturschutzbehörde wurde eine tierökolo-

gische Erfassung zur Feldlerche durchgeführt. Da kein Brutpaar nachgewiesen 

werden konnte, sind keine CEF-Maßnahmen erforderlich. Den vorgebrachten 

Hinweisen zu lichttechnischen Prüfkriterien entsprechend wurde die Lage der 

festgesetzten Baumstandorte in Wechselwirkung mit den geplanten Straßen-

leuchten abgestimmt. Des Weiteren wurde auf Empfehlung der Unteren Natur-

schutzbehörde eine Festsetzung ergänzt, gemäß der private Vorgärten zum 

Straßenraum hin als Grünflächen mit geschlossener Vegetation herzustellen 

sind.  

 Auf Anregung der Öffentlichkeit wurde die Festsetzung zu Dachüberständen 

dem rechtskräftigen Bebauungsplan Amperfeld II angeglichen sowie die zulässi-

ge Höhenentwicklung der Nebenanlagen geringfügig erweitert. Des Weiteren 

wurde der Anregung zur Förderung von Elektromobilität nachgekommen, indem 

in Gemeinschaftsgaragen sowie den oberirdischen Besucherstellplätzen im Be-

reich der Parzelle 64 eine Mindestanzahl an Elektroladestationen festgesetzt 

wurde. 

 Von Seiten verschiedener Fachstellen wurden Hinweise vorgebracht, die in der 

textlichen Begründung des Bebauungsplans aufgenommen wurden, jedoch kei-

ne Auswirkungen auf die Satzung hatten. Dazu gehören u.a. Hinweise auf die 

Erforderlichkeit einer denkmalrechtlichen Erlaubnis, Anforderungen an Kabelan-

schlüsse und Trassenführung sowie die Löschwasserversorgung. 

 Zur Straßenplanung wurden seitens des Bayerischen Bauernverbands sowie der 

Öffentlichkeit Stellungnahmen vorgebracht. Die Anregungen waren teilweise in 

dem dem Bebauungsplan zugrunde liegenden Straßenlageplan bereits berück-
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sichtigt. Dem angeregten Verzicht auf die vorgesehenen Fahrbahnverengungen 

im Bereich der Jobsterstraße wurde aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht 

nachgekommen. 

4. Alternative Planungsmöglichkeiten 

Im Vorfeld des Bebauungsplanverfahrens wurden durch den Arbeitskreis „Neubau-

projekte/ Ortsentwicklung“, bestehend aus sechs Gemeinderatsmitgliedern, Vertre-

tern der Verwaltung Allershausen sowie dem Planungsverband Äußerer Wirtschafts-

raum München Konzepte für die bauliche Entwicklung des Gebiets „Eggenberger 

Feld Süd“ erarbeitet. Grundlage für die Überlegungen bildeten die Ergebnisse einer 

Bürgerbefragung im Jahr 2015 sowie die Bedarfs- und Bestandserhebung der Ge-

meinde Allershausen. Diese zeigten u.a. eine Nachfrage nach kleineren Wohnungs-

größen, besonders unter der jüngeren Bevölkerung. 

 

Basierend darauf wurden durch den Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum 

München in Abstimmung mit der Verwaltung der Gemeinde Allershausen mehrere 

Bebauungsvarianten erstellt. Die verschiedenen Planungsalternativen innerhalb des 

Geltungsbereichs lassen sich anhand von drei Grundmerkmalen unterscheiden: 

zum einen die grundsätzliche Erschließung, zum anderen die Größe, die Art der 

Wohnbebauung (Dichte, Körnigkeit, Gebäude-Kubatur, Gebäudestellung, Dachform, 

Parzellierung) und zuletzt die Grüngliederung, unter anderem auch mit Einbindung 

der geplanten Kindertagesstätte. 

Insbesondere wurden dabei verschiedene Möglichkeiten der internen verkehrlichen 

Erschließung geprüft. Drei dieser Varianten wurden im Vorfeld in Verbindung mit ei-

nem örtlichen Arbeitskreis erstellt. Eine grüne Achse von Norden nach Süden als 

zentraler Grünzug kennzeichnet die Entwürfe. Die Erschließung mit Stichstraßen 

wurde verworfen. Eine geschlossene Bebauung am Westrand schirmt das Wohnge-

biet von der Autobahn ab. 

Die erste Variante D zeigte eine Erschließung ausschließlich von Osten über die 

Jobsterstraße mit Stichstraßen, nur im Norden besteht Geschosswohnungsbau. Ei-

ne grüne Nord-Süd-Achse durchzieht das Gebiet.  

Die Variante III enthält weiterhin die Erschließung von Osten (Jobsterstraße) sowie 

eine separate durchgehende Erschließung von der Blumenstraße im Norden nach 

Süden. So werden die Geschosswohnungsbauten im Westen erschlossen.  

Variante V b vereint die beiden Erschließungssysteme und zeigt weiterhin Ge-

schosswohnungsbau im Westen. Abgesehen von der westlichen Randbebauung 

herrschen Einzelhäuser und Doppelhaushälften vor. 

 

Auf Grundlage dieser Diskussionen wurde eine abschließende Variante VII erstellt, 

die mit Beschluss vom 10.04.2018 die Grundlage für den Bebauungsplan darstellt.  

 

 

 

 

Gemeinde Allershausen, den  .............................................................  

 

   ..........................................................................................  

  Rupert Popp, Erster Bürgermeister 


